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Recht

Haftungsdschungel
Verletzung des Nervus lingualis durch eine Leitungsanästhesie:

Entscheidung des OLG Thüringen

Zahnextraktionen unter Leitungsanästhe-
sie sind in den Praxen keine Seltenheit.
Das Oberlandesgericht (OLG) Thüringen
entschied einen Fall, in dem es zu einer
dauerhaften Schädigung des Nervus
lingualis bei einer zahnärztlichen
Behandlung gekommen war (Urteil vom
26.04.2006, Az.: 4 U 416/05). Die
Entscheidung beleuchtet verschiedene
haftungsrechtliche Anforderungen.

Im vorliegenden Fall hatte der Zahnarzt
einen Weisheitszahn unter Leitungsanäs-
thesie operativ entfernt. Vor der Extrak-

tion hatte er keine Röntgenaufnahme des
Zahnes und des knöchernen Umfeldes er-
stellt. Der Patient wurde nicht darüber auf-
geklärt, dass bei diesem medizinischen Ein-
griff die Gefahr einer dauerhaften Schädi-
gung des Nervus lingualis bestehe. Es kam zu
einer dauerhaften Schädigung des Nervs.
Der Kläger verlangte Schmerzensgeld und
Schadensersatz.

Grundsätzliches zur Haftung
Der Behandlungsvertrag ist ein sogenannter
Dienstvertrag. Der Zahnarzt schuldet daher
grundsätzlich keinen Behandlungserfolg,
sondern eine Behandlung nach dem medizi-
nischen Standard. Sofern kein Behandlungs-
erfolg eintritt, haftet der Zahnarzt, wenn 
- ein Behandlungsfehler vorliegt, 
- hieraus ein Gesundheitsschaden resultiert, 
- dabei ein ausschließlicher Ursachenzusam-

menhang zwischen Behandlungsfehler und
Gesundheitsschaden gegeben ist und 

- der Zahnarzt den Fehler verschuldet hat. 
Hierbei spielt es grundsätzlich keine Rolle,
ob als Rechtsgrundlage eine vertragliche
oder eine deliktische Haftung aus dem Gesetz
herangezogen wird. 

Beweislast beim Patienten
Im konkreten Fall vertrat das OLG die Auf-
fassung, dass ein Behandlungsfehler vorlag.

Der Zahnarzt hätte nach dem medizinischen
Standard den Weisheitszahn und das knö-
cherne Umfeld vor der Extraktion röntgen
müssen. Entscheidend war jedoch die Frage,
ob dieser Behandlungsfehler den Gesund-
heitsschaden tatsächlich ausschließlich ver-
ursacht hat. Bei einer gerichtlichen Ausein-
andersetzung ist maßgeblich, wer den Ursa-
chenzusammenhang beweisen muss. Grund-
sätzlich liegt diese Beweislast ausschließlich
beim Patienten. Da der Patient im vorliegen-
den Fall den Ursachenzusammenhang nicht
beweisen konnte, hatte er zunächst argu-
mentiert, die fehlende Röntgenaufnahme sei
ein Dokumentationsmangel. Dies hätte zu
Beweiserleichterungen geführt. Dem ist das
Gericht jedoch nicht gefolgt, da der Nervus
lingualis nach Auskunft des Sachverständi-
gen röntgenologisch nicht darstellbar sei. Es
stehe daher nicht fest, ob die nach dem me-
dizinischen Soll-Standard richtige Behand-
lung mit vorheriger Röntgenaufnahme ver-
hindert hätte, dass der Zahnarzt den Nervus
lingualis durch Injektion oder durch Trau-
matisierung verletzt. Die bloße Annahme,
der Nerv wäre möglicherweise unverletzt ge-
blieben, reichte für die Beweisführung nicht
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aus. Der Patient ist daher den für einen Scha-
densersatzanspruch notwendigen Beweis der
Kausalität schuldig geblieben.

Beweislastumkehr bei groben Behand-
lungsfehlern
Der Patient versuchte daher eine Beweislast-
umkehr hinsichtlich des Ursachenzusam-
menhangs zu erreichen. Denn nach der
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes fin-
det eine Beweislastumkehr statt, wenn ein
grober Behandlungsfehler vorliegen würde.
Hierunter versteht man einen eindeutigen
Verstoß gegen bewährte ärztliche Behand-
lungsregeln oder gesicherte medizinische Er-
kenntnisse, also einen Fehler, der aus objek-
tiver Sicht nicht mehr verständlich erscheint,
weil er einem Arzt schlechterdings nicht
unterlaufen darf. Eine Umkehr ist nach die-
ser Rechtsprechung schon dann anzuneh-
men, wenn der grobe Behandlungsfehler ge-
eignet ist, den eingetretenen Schaden zu ver-
ursachen. Eine Ausnahme von der Beweis-
lastumkehr gibt es nur, wenn entweder
- ein haftungsbegründender Ursachenzu-

sammenhang äußerst unwahrscheinlich
ist,

- sich das Risiko nicht verwirklicht hat, des-
sen Nichtbeachtung den Fehler als grob er-
scheinen lässt, 

- oder wenn der Patient durch sein Verhalten
eine selbständige Komponente für den Hei-
lungserfolg vereitelt und dadurch in gleich-
er Weise wie der grobe Behandlungsfehler
des Arztes dazu beigetragen hat, dass der
Verlauf des Behandlungsgeschehens nicht
mehr aufgeklärt werden kann.

Eine solche Ausnahme, nämlich dass der
Ursachenzusammenhang äußerst unwahr-
scheinlich ist, hat das OLG Thüringen im
vorliegenden Fall angenommen. Denn selbst
wenn der Zahnarzt eine Röntgenaufnahme
vor der Extraktion gemacht hätte, hätte er
bei der Operation nicht erkennen können, ob
er den Nervus lingualis beschädigen würde.
Die Röntgenaufnahme hätte an seiner Vor-
gehensweise im Hinblick auf die Beschädi-
gung des Nervs nichts geändert. Begründet
wird dies damit, dass der Nervus lingualis
auf einer Röntgenaufnahme nicht erkennbar
sei, sondern nur das knöcherne Umfeld. Das

heißt, dass die Röntgenaufnahme allein im
Hinblick auf das Risiko einer Beschädigung,
nicht aber im Hinblick auf die konkrete Ver-
meidung einer solchen Beschädigung von
Bedeutung sein kann. Damit besteht zwi-
schen dem Behandlungsfehler (fehlende
Röntgenaufnahme) und der Beschädigung
des Nervs kein ausschließlicher Zusammen-
hang. Es hat sich ein Risiko verwirklicht, das
mit dem Behandlungsfehler nichts zu tun
hat. Es liegt somit kein grober Behandlungs-
fehler vor, der zu einer Beweislastumkehr
führt. Dem Patienten ist es daher nicht ge-
lungen, dem Zahnarzt einen Zusammen-
hang zwischen Behandlungsfehler und dem
Gesundheitsschaden nachzuweisen.

Haftung aufgrund eines Aufklärungsfehlers
Im ärztlichen Bereich haben Prozesse wegen
Aufklärungspflichtverletzungen gegenüber
klassischen Behandlungsfehlerprozessen
stark zugenommen. Das dürfte daran liegen,
dass beim Behandlungsfehler meist der Pa-
tient die Beweislast trägt, so dass Aufklä-
rungsfehler als eine Art „Rettungsanker“ für
den Patienten erscheinen.
Bei den Aufklärungspflichten des Zahnarztes
ist insbesondere zwischen der Sicherheitsauf-
klärung (therapeutischen Aufklärung) und
der Risikoaufklärung (Eingriffsaufklärung)
zu unterscheiden.
Die Risikoaufklärung, also die Information,
welche Risiken mit dem Eingriff verbunden
sind, ist die wesentliche Voraussetzung für
die Einwilligung des Patienten in den Heil-
eingriff. Fehlt die Aufklärung, liegt eine
schadensersatzauslösende Körperverletzung
vor, da die medizinische Behandlung ohne
die notwendige Einwilligung stets rechtswid-
rig ist. Die Beweislast für die erfolgte Risiko-
aufklärung liegt beim Zahnarzt.
Die Sicherheitsaufklärung hingegen umfasst
Verhaltensregeln des Patienten während und
nach der Behandlung. Hierunter fällt unter
anderem die Verpflichtung, den Patienten
über das Verhalten zur Sicherung des Be-
handlungserfolges und etwa den Schutz vor
Unverträglichkeiten aufzuklären sowie Hin-
weise zur Vermeidung einer Selbstgefähr-
dung zu geben. Von der Rechtsprechung wird
eine fehlende Sicherheitsaufklärung wie ein
Behandlungsfehler behandelt. Dies bedeutet,
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die Beweislast für den Aufklärungsfehler
liegt beim Patienten. 
Im vorliegenden Fall hatte der Patient seinen
Anspruch auf eine fehlende Risikoaufklä-
rung gestützt. Das OLG Thüringen hat je-
doch eine Haftung als Folge einer unterblie-
benen Risikoaufklärung verneint. Es liegt
zwar eine fehlende Risikoaufklärung vor, da
der Zahnarzt den Patienten über das Risiko
einer dauerhaften Schädigung des Nervus
lingualis durch eine Leitungsanästhesie hätte
aufklären müssen. Mangels Aufklärung fehlt
daher die Einwilligung des Patienten in den
Heileingriff. Aber der Zahnarzt hat im kon-
kreten Fall wiederum den sogenannten Ein-
wand der hypothetischen Einwilligung des
Patienten erhoben. Denn fehlt eine wirksa-
me Einwilligung infolge einer unterbliebe-
nen Risikoaufklärung, kann der Zahnarzt
behaupten, der Patient hätte sich auch bei
ordnungsgemäßer Aufklärung zu der Ope-
ration entschlossen.
Diesem Einwand kann der Patient wiederum
entgegensetzen, er hätte sich bei ordnungs-
gemäßer Aufklärung in einem Entschei-
dungskonflikt befunden und sich möglicher-
weise nicht operieren lassen. Nach Auffas-
sung des Gerichts konnte der Patient dies je-
doch nicht überzeugend darlegen. Nur dieser
Umstand führte letztlich dazu, dass das Ge-
richt die fehlende Aufklärung sanktionslos
bewertete und die Klage des Patienten abge-
wiesen hat.

Resümee
Die zahnärztliche Haftung ist äußerst kom-
plex. Im dargestellten Fall musste der Zahn-
arzt trotz eines vorliegenden Behandlungs-
fehlers und eines Aufklärungsfehlers nicht
haften. Da gerichtliche Entscheidungen
maßgeblich von Begleitumständen bei der
Behandlung abhängen, gehören eine ord-
nungsgemäße Dokumentation, Sicherheits-
und Risikoaufklärung neben den zahnärzt-
lichen Behandlungsfähigkeiten zu einer kor-
rekten Behandlung. Um keine formalen Feh-
ler zu begehen, sollte ein Zahnarzt, dem ein
Behandlungsfehler vorgeworfen wird, sofort
einen Rechtsanwalt zu Rate ziehen.

Nikolai Schediwy
Leiter des Bereichs Qualität der vertragszahnärztlichen
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